
 

 

Informationsblatt für Mitglieder, Mieter und alle Interessenten          1. Ausgabe 2023 
 

Preiswert wohnen durch den 

Genossenschaftsgedanken! 

 
Sehr geehrte Mitglieder, Mieter und interessierte Leser! 

 
Fast alles ist teurer geworden und bei vielen Dingen haben wir als Wohnungsgenossenschaft 
keine Einflussmöglichkeit. Doch dann gibt es noch die vielen Dinge, welche mit einer Wohnung 
und dem Wohnen zu tun haben. Das ist genau unsere Berufung, hier Entscheidungen 
herbeizuführen, die das Wohnen trotzdem noch so kostengünstig wie möglich machen, dabei 
gleichzeitig an die Wirtschaftlichkeit zu denken und auch noch nachhaltig zu sein! Genau dafür 
treten wir als Team in der WGO an und genau davon sollen Sie am Ende profitieren! 
 
Als Wohnungswirtschaftler an Ihrer Seite haben wir auch in dieser Ausgabe eine ganze Reihe an 
interessanten Informationen für Sie zusammengestellt. 

 

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen der Vorstand, 

der Aufsichtsrat und die Mitarbeiter der WGO! 
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Unsere Gästewohnungen – einfach zum Wohlfühlen! 
 
Schauen Sie doch mal wieder rein in unsere Gästewohnungen in 
Löbau oder Zittau. 
 

Anfragen können Sie direkt unter   03585 490140  stellen. Dort 

wird Ihnen nicht nur gesagt, ob die Wohnung in dem gewünschten 
Zeitraum frei ist, sondern auch wie günstig die Anmietung für einen 
bestimmten Zeitraum ist. Buchungsanfragen nimmt 
Frau Reuschel gern entgegen. 
 

Für weitere Infos einfach den QR-Code 

scannen! 
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Neue Rauchwarnmelder werden in Kürze verbaut 
 

Es war schon immer ein heißes bzw. rauchiges Thema, wenn es um die 
Ausstattung der Wohnungen mit Rauchwarnmeldern ging. Deshalb 
informieren wir Sie gerne über den aktuellen Stand. Die Verträge sind 
geschlossen und wir können konkreter werden. Da uns bereits zahlreiche 
Fragen erreichten, möchten wir nun darüber informieren, wie der Einbau in 
den WGO-Wohnungen ablaufen wird. Zunächst haben wir uns für einen 
großen Systemanbieter entschieden, welcher bereits andere Messtechnik in 
den Gebäuden betreut – die Firma ISTA. Das hat den Vorteil, dass die Daten 

der Nutzer nicht neu eingepflegt werden müssen, weil diese schon durch Heizkostenverteiler und 
Wasseruhren vorhanden sind. Auch die Fehlermeldungen gehen im Zweifel über das von uns 
genutzte Portal ein und es bedarf keiner Umstellung auf ein anderes (weiteres) System. 
 

Als Ausstattungsvariante haben wir die Vollausstattung gewählt, da wir Ihnen somit die 
größtmögliche Sicherheit geben können. Dies bedeutet, dass jeder Raum, welcher speziell für 
den Aufenthalt von Personen gedacht ist, mit einem Rauchwarnmelder ausgestattet wird. Die 
WGO hat sich in diesem Zusammenhang für ein Mietmodell entschieden, bei dem die Miete für 
die Rauchwarnmelder durch das Wohnungsunternehmen getragen wird! Tatsächlich müssen Sie 
für die Ausstattung der Wohnung mit Rauchwarnmelder keinen Cent mehr Miete bezahlen. 
Anders verhält es sich bei den Wartungskosten. Diese werden im Rahmen der Betriebskosten 
jährlich mit abgerechnet und sind aus unserer Sicht preiswert. Typische Räume, welche 
ausgestattet werden, sind Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer. Auch Flure, welche auch als 
Fluchtkorridore bezeichnet werden, sind Teil der Ausstattungsrichtlinie. Bäder und Küchen 
hingegen erhalten keine Rauchwarnmelder – dies würde sonst auch zu einer hohen 
Fehlalarmquote führen. Wie funktionieren also die neuen, in der WGO eingesetzten 
Rauchwarnmelder und was macht sie so einzigartig? Die Eigenschaften haben wir kurz 
zusammengefasst, damit der Nutzer schnell den Mehrwert erkennen kann: 
 

➢ Der Rauchwarnmelder (RWM) überwacht sich selbst, “damit er weiß, ob er noch 

funktioniert“. 
 

➢ Die RWM melden selbstständig an den Betreiber der Anlage, wenn ein Defekt vorliegt oder 
bestimmte Parameter unterschritten sind, genauso bei Manipulation (z.B., wenn der Mieter 
den RWM zuklebt, überstreicht oder auf andere Art manipuliert). 

 

➢ Dadurch ist eine regelmäßige Begehung der Wohnung zur Überprüfung der Funktionen 
des RWM nicht notwendig. Nur in Ausnahme- bzw. Störfällen muss die Wohnung von 
einem Servicemonteur betreten werden. 

 

➢ Die Geräte sind mit einer 10-Jahresbatterie ausgestattet, dies bedeutet eine automatische 
Erneuerung der Geräte nach 10 Jahren Laufzeit. 

 

➢ Die in den WGO-Wohnungen eingesetzten Geräte blinken im Normalfall nicht. Dadurch 
kann jeder Mieter ganz in Ruhe schlafen, ohne durch ein regelmäßiges Blinken gestört zu 
werden. 
 

Inzwischen liegen uns auch die Einbautermine für die Rauchwarnmelder vor, doch dazu erhalten 
Sie im Vorfeld noch ein separates Anschreiben mit weiteren Erläuterungen. Außerdem 
bekommen Sie im Zusammenhang mit dem Einbau eine kleine Info-Broschüre, in der Ihnen die 
Funktionsweise des RWM genau erklärt wird. 
 

Wir freuen uns, Ihnen damit in Zukunft noch mehr Sicherheit in Ihrer WGO-Wohnung geben zu 

können 😊.  
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Großes Mieterlob 

 
Bereits in der Vergangenheit haben wir Mieter vorgestellt, welche die WGO-Objekte liebevoll 

pflegen und sich somit für ein schönes Wohnumfeld einsetzen 😊. 

 
So können wir auch von Mietern in Rothenburg 
berichten. Vor nicht allzu langer Zeit war eine 
WGO-Mitarbeiterin in Rothenburg unterwegs und 
berichtete speziell von den Hauseingängen „An 
der Bahn 1 bis 6“ über eine liebevolle Pflege der 
Blumenrabatten und eine ansprechende 
Gestaltung, die zum Verweilen einlädt. Die 

nachfolgenden Bilder sprechen für sich 😊. 

 
 
 
 
 
 

Vielen Dank 

 

für Ihren  

 

Einsatz! 

 
 
 
 
 
 

 
Allen – auch hier nicht persönlich genannten Personen, die sich für ein schönes 

Wohnumfeld einsetzen, möchten wir an dieser Stelle ein ganz besonderes 

Dankeschön aussprechen und wir wollen alle anderen wissen lassen, dass diese 

Leistungen niemals mit Geld zu bezahlen wären, denn die Bereitschaft, „Etwas 

auch für andere zu tun“, geht vom Herzen aus! Vielen Dank dafür! 

 
 

Neue Müllplätze in Weißwasser / Zaunerneuerung in Niesky? 
 
Uns erreichen immer wieder Anfragen von Mietern zu konkreten Bauvorhaben der WGO. Heute 
möchten wir kurz darauf eingehen, da sich nicht alle Bauvorhaben gleichzeitig realisieren lassen. 
Deshalb werden alle notwendigen Maßnahmen aufgenommen und entsprechend den Prioritäten 
abgearbeitet. Gerade in Fällen, wo noch “Altanlagen“ vorhanden sind, kann die Umsetzung des 
Vorhabens auch mal zurückgestuft werden. Deshalb erfolgt die Information an die Mieter meist 
erst im Falle einer Ankündigung der Umsetzung eines Bauvorhabens durch entsprechenden 
Aushang oder ein separates Mieteranschreiben.  
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So geht nachhaltig! – Recycling von Bodenbelägen 

 

Auch bei den Bodenbelägen rückt der Nachhaltigkeitsgedanke immer weiter in den Mittelpunkt. 
So sollen künftig in der WGO die Bodenbeläge so verlegt werden, dass es später möglich sein 
wird, die kaputten Beläge nach dem Auszug des Mieters zurückzubauen und anschließend dem 
Hersteller bzw. Lieferanten kostenfrei einem Recycling zuzuführen. Daraus können neue Beläge 
entstehen, welche noch bessere Umwelteigenschaften besitzen. Doch bereits heute achtet die 
WGO beim Einkauf von Bodenbelägen auf eine möglichst geringe Belastung durch VOC’s 
(Volatile Organic Compounds - leicht flüchtige organische Verbindungen). Damit erreichen wir 
eine bessere Luftqualität in unseren Wohnobjekten, welche Ihnen zugutekommt. 

 
 
Krisenfest: die Wasserversorgung in Zittau ist abgesichert! 
 

Das Trinkwasserversorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau GmbH 
umfasst die Stadt Zittau mit all seinen Ortsteilen außer OT Hartau. 
Die Wassergewinnung erfolgt seit rund 150 Jahren über Anlagen im 
Zittauer Gebirge als qualitativ sehr hochwertiges Wasser. Im eigenen 
Wasserwerk Eichgraben wird die Qualität des Trinkwassers 
regelmäßig kontrolliert und geprüft, es handelt sich ja per Definition 
um ein Lebensmittel. Von dort fließt das Trinkwasser rund um die Uhr 
durch das Leitungsnetz bis zum Kunden. Täglich werden im 
Versorgungsgebiet zwischen 3 und 5 Millionen Liter Wasser 
gebraucht, das entspricht einer Menge von 5-8 gefüllten Schwimmbecken des Zittauer Stadtbads. 
Durch die günstige Gebirgslage fließt unser Trinkwasser im freien Gefälle aus dem Gebirge in die 
Stadt, dadurch steht auch in Notfallsituationen für einen Großteil des Versorgungsgebietes - ohne 
den Einsatz von Pumpen - die notwendige Wassermenge mit einem ausreichenden Druck zur 
Verfügung. Lediglich für die Versorgung der etwas höher gelegenen Ortsteile Zittaus (Dittelsdorf, 
Schlegel, Wittgendorf und Teile von Hirschfelde) muss der Wasserdruck in Pumpstationen erhöht 
werden. Dafür stehen für den Krisenfall eigene mobile Notstromaggregate und zusätzlich drei 
Wasserwagen zur Verfügung. 
 

Das heißt: Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Zittau steht den Einwohnern jederzeit 
sehr gutes Trinkwasser zur Verfügung. 

Artikel der Stadtwerke Zittau GmbH 

 
 
Anteil erneuerbare Wärme gesteigert 
 

Das seit sehr vielen Jahren betriebene Fernwärmesystem der Stadtwerke Zittau hat Zuwachs 
bekommen. Gut zwei Jahre liefen umfangreiche Planungen und im Frühjahr wurde fleißig im 
Bereich der Gerhart-Hauptmann-Str. gebaut. Entsprechend der seit Anfang des Jahres 
kommunizierten Wärmestrategie der Bundesregierung soll der Anteil erneuerbarer Energieträger 
im Wärmesektor bis 2030 auf den Zielwert 50% erhöht werden. Neben einer Reihe von 
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sind die Stadtwerke diesem Ziel durch Leitungszubau um 
weitere 10% nähergekommen. Seit Oktober 2022 erfolgt eine geregelte Einspeisung von 
Nutzwärme aus Biomasse. Der klimaneutrale Anteil in der Fernwärme kann damit auf 42% erhöht 
werden. Klimaneutral heißt hier konkret, dass weniger CO2 aus der Erdgasnutzung in die Umwelt 
gelangt und sich die Umweltbilanz verbessert. Darüber hinaus wird am Hauptstandort in der 
Friedensstraße, in Kooperation mit unserer Hochschule, an weiteren innovativen Methoden 
geforscht. 

Artikel der Stadtwerke Zittau GmbH  
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Aktuelle Entwicklung bei den Heizkosten 
 
Die aktuellen Energiepreise haben hoffentlich die extremen Höhenflüge hinter sich 
gebracht und pendeln sich entsprechend unseren Einschätzungen auf einem 
Niveau ein, welches deutlich über dem der Vorjahre liegt, aber wenigstens 
bezahlbar sein wird. Eine der wichtigsten Aufgaben für uns ist es deshalb, dass es 
in den Wohnungen weiterhin gemütlich warm und gleichzeitig das größtmögliche 
Einsparpotenzial der Anlagen ausgeschöpft wird. Dafür haben wir bereits einiges 
getan. Neben der Anpassung der Heizkurven ist es auch die Überprüfung der 
benötigten Wärmeleistung, welche dem Mieter noch finanzielle Vorteile bringen 

kann. Hier geht es nicht darum, die Heizleistung für das Gebäude einzuschränken, sondern an 
den tatsächlichen Bedarf der letzten Jahre anzupassen. All dies geschieht vor dem Hintergrund 
des Einsatzes von wissenschaftlich erprobten Berechnungen. Die dabei bestimmten Werte 
werden erneut auf Plausibilität geprüft und dann angewendet bzw. mit den Stadtwerken 
angepasst. 

 
 
Fehler beim Lüften und der Energiespartipp 
 
Kaum sprechen wir vom Energiesparen, so gibt es bei den meisten Mietern einen zwanghaften 
Zusammenhang zum „weniger Lüften“, damit weniger Energie „flöten geht“. Das ist ein 
verhängnisvoller Irrtum, welchen wir an dieser Stelle noch einmal ganz sachlich aufklären wollen, 
denn nie waren die Meldungen über Schimmel in der Wohnung häufiger als in diesem Winter. 
Dabei ist es ganz einfach, bewusster zu heizen und selbst beim Lüften der Wohnung richtig 
Energie zu sparen. Die Ergebnisse unserer Beratungen und die durchgeführten Messungen 
sprechen für das von uns favorisierte Lüftungsmodell, welches wir Ihnen hier näher vorstellen 
wollen. 
Die Basis ist eine bewusste Überwachung der Raumluftfeuchte, welche spätestens dann an 
Bedeutung gewinnt, wenn der Mieter bei sich Schimmelbildung feststellt. Die zweite wichtige 
Komponente für energiesparendes Lüften ist der Fakt, dass sich trockene Luft viel schneller 
aufheizt und dazu weniger Energie benötigt. Als letzter und auch wichtigster Punkt ist nun auch 
noch zu beachten, dass die Wohnung an sich nicht auskühlen darf – weder die Gegenstände in 
der Wohnung, noch die Wände! Es hört sich im ersten Moment schon verrückt an, häufiger zu 
Lüften und dabei richtig viel Energie zu sparen, aber es funktioniert. Und nun lösen wir das Rätsel 
auf und erklären wie es geht. 
Die Raumfeuchte muss mit einem handelsüblichen elektronischen Feuchtemessgerät 
regelmäßig am Tag kontrolliert werden. Ein solches Gerät gibt es für wenig Geld in jedem 
Baumarkt oder auch in einschlägigen Onlineshops. Geräte, die älter als 10 Jahre sind, sollten 
nicht mehr verwendet werden, da sich zunehmend Ungenauigkeiten beim Sensor der Geräte 
einstellen und Sie dann im Zweifel einen falschen Wert ablesen. Doch wie kann ich jetzt 
energiesparend Lüften? Behalten Sie die Werte des Raumfeuchtemessers im Auge und lüften 
Sie die Wohnung wirklich quer über möglichst alle Räume, wenn der Wert der relativen 
Luftfeuchte größer oder gleich 55 % anzeigt. Jetzt reißen Sie die Fenster richtig weit auf und 
sorgen so für einen ganz schnellen Luftaustausch zwischen der Wohnungs- und der Außenluft 
(auch wenn es regnet!). Nach spätestens 5 Minuten machen Sie die Fenster wieder zu, damit die 
Gegenstände in der Wohnung nicht auskühlen! Spätestens jetzt werden Sie begreifen, warum 
ein Lüften mit angekippten Fenstern niemals den gleichen Effekt haben kann und eher zu kalten 
Wänden mit Schimmel in Fensternähe führt. 
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Doch kommen wir lieber zu dem positiven Effekt der oben beschriebenen kurzen Querlüftung. 
Wie Sie sehen werden, ist die Luftfeuchte im Raum spätestens eine viertel Stunde nach dem 
Lüften deutlich auf dem Messgerät zurückgegangen. Meist so auf einen Wert um die 40 % relative 
Luftfeuchte. Doch Achtung - einmal Lüften ist wie nicht gelüftet! Genau deshalb muss man die 
Feuchtigkeit im Auge behalten. Da gerade am Anfang sich noch viel überschüssige Feuchte in 
den Gegenständen befindet, welche Wasser aufnehmen können (Möbel und auch Wände), 
geben diese nun ihrerseits die Feuchte schnell an die neue gute, trockene und aufgeheizte 
Raumluft ab. Das Hygrometer zeigt also schnell wieder einen Wert größer/gleich 55 % relative 
Luftfeuchte an. Wenn bereits zwei Stunden seit dem letzten Lüften vergangen sind, dann 
wiederholen Sie die oben beschriebene kurze Querlüftung. Spätestens, wenn die Gegenstände 
auch die überschüssige Feuchte abgegeben haben, werden Sie merken, dass Sie nur noch 1x 
am Tag Lüften müssen, um dauerhaft ein gesundes Raumklima zu haben, welches zwischen 40 
und 55 % relative Luftfeuchte liegt. Ab jetzt verbrauchen Sie kaum noch Energie fürs Lüften und 
Sie werden sich in Ihrer Wohnung so wohl fühlen wie lange nicht mehr. 
 
Die ausführliche Erklärung gibt es hier noch einmal in Kurzfassung: 
 

➢ kurz Lüften (max. 5 Minuten) bei voll geöffneten Fenstern 
 

➢ Luftfeuchte im Auge behalten und erneut Lüften, wenn der Wert der 

     Luftfeuchte wieder bei 55 % liegt 
 

➢ nicht häufiger als 1x in zwei Stunden lüften, da die Gegenstände die 

     Gelegenheit bekommen müssen, ihre Feuchte an die Raumluft abzugeben 
 

➢ Sie werden merken, dass die Wohnung trotz Lüften warm bleibt, weil die 

     Gegenstände nicht auskühlen 

Wichtiger Hinweis an alle Unbelehrbaren: Durch das Ankippen von Fenstern kühlt nur die 
Wand aus in der Nähe des gekippten Fensters und somit kommt es genau dort gerne zur 
Schimmelbildung. Hat man erst einmal Schimmel, kann dieser nur mit einem wirksamen 
Schimmelmittel entfernt werden, aber an dieser Stelle wollen wir keine Werbung für ein 
bestimmtes Produkt machen. 

 
 
Neue Treppenhäuser 
 
Ja, die Treppenhäuser in manchen Objekten sind durch die 
“intensive“ Nutzung nicht mehr schön anzusehen und entsprechen 
damit auch nicht mehr unseren Vorstellungen von einem schönen 
Wohnumfeld außerhalb der Wohnung. 
 
 
Umso mehr freuen wir uns, dass wir die im letzten Jahr begonnene 
malermäßige Renovierung der Treppenaufgänge in diesem Jahr 
fortsetzen können und auch bereits angefangen haben. Über die 
Fortschritte werden wir Sie weiter informieren. 
 
 
 
  Quelle: M. Priepke 
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Rollatorboxen - wenn sie benötigt werden 
 
Zunächst haben wir in unserem Unternehmen kaum eine Nachfrage nach einer 
Unterstellmöglichkeit für die Gehhilfen älterer Personen erhalten. Das hängt sicherlich mit dem 
Altersdurchschnitt der Bewohner zusammen, der historisch bedingt bei uns jünger ist als in 
anderen Wohnungsgenossenschaften. Zudem hat es auch einige Zeit gedauert, bevor wir aus 
der Vielzahl der Angebote am Markt ein Modell für uns ausgesucht hatten, welches die 
Qualitätsansprüche der WGO erfüllt. Wir verstehen die Vermietung einer Rollatorbox aber mehr 
als Service bzw. eine Ergänzung zur Wohnung, wenn der Mieter eine solche Box benötigt. 
 
Da sind wir auch schon beim eigentlichen Thema. Jeder Mieter einer Wohnung kann nun seinen 
Bedarf an einer Rollatorbox in der WGO anmelden und je nach Anzahl der bereits vor Ort 
installierten Einheiten wird ein entsprechender Mietvertrag geschlossen. Ist noch keine Box 
vorhanden, wird mit der Unterschrift unter den Mietvertrag eine Rollatorbox bestellt und auch an 

passender Stelle vor Ort aufgebaut. Auch an 
den Untergrund und die Verankerung im 
Boden wurde dabei gedacht. Wird später die 
Box nicht mehr benötigt, kann der Mietvertrag 
entsprechend gekündigt und die Box an die 
WGO zurückgegeben werden. Um den 
Rückbau oder das Versetzen an einen 
anderen Standort kümmert sich dann wieder 
die WGO. 
 

Die aktuellen Konditionen für die Miete 
einer Rollatorbox erfragen Sie bitte direkt 
in der Geschäftsstelle bei Frau Mayer 
unter  03585 490140. Frau Mayer steht 
Ihnen in diesem Zusammenhang auch für 
alle Fragen bzgl. der Anmietung einer 
Rollatorbox zur Verfügung. 

 

Wir freuen uns, Ihnen damit einen neuen Service anbieten zu können 😊. 

 
 

Mieterhöhungen? Letzte Zustimmungen vor Gerichtsprozessen? 
 
Bereits in den letzten Ausgaben unseres Informationsblattes haben wir über die große Akzeptanz 
der notwendigen Mieterhöhung berichtet, welche bei über 98 % lag. In der Zwischenzeit sind wir 
natürlich weiterhin aktiv gewesen und haben die Nutzer angeschrieben, welche der Mieterhöhung 
nicht zugestimmt haben. Argumente wurden dabei aufgenommen und geprüft. Letztendlich ging 
es nun für ein paar ganz wenige um einen konkreten Gerichtstermin, was diese Personen nun 
offenbar doch noch zum Einlenken bewegt hat – selbst von Nutzern, welche wir aufgrund von 
Problemen in der Vergangenheit auch (aus unserer Sicht) als “Streithähne“ bezeichnen könnten. 
Da wir nicht nachtragend sind, können wir an dieser Stelle sagen – die Gerechtigkeit siegt. Als 
Wohnungsgenossenschaft nehmen wir sowieso nur die Mieten, die wir benötigen, um die 
Liegenschaften kostendeckend zu bewirtschaften. Davon profitieren nur Sie durch langfristig 
stabile Mieten. 
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Kleine Hausparty! 

 

Die Bewohner der Südstraße 43 b in Zittau 
trafen sich am 28.10.2022 zu ihrer ersten 
„Hausparty“. Diese Idee entstand schon 
vor zwei Jahren. Aus bekannten Gründen 
war es aber nicht realisierbar. Neben Bier, 
Wein und reichlich Fettschnitten gab es 
viele interessante und lustige Gespräche. 
Das eh schon gute Auskommen der Mieter 
untereinander hat dieser Abend nochmal 
vertieft. Am Ende waren sich alle einig: Im 
nächsten Jahr treffen wir uns in fröhlicher 
Runde wieder. Ein besonderes 
Dankeschön geht an Elisabeth Halangk. 
 
 

Artikel von G.S., Zittau 

 

Mit Zustimmung der Mieter freuen wir uns, dieses Foto mit dem dazugehörigen 

Text zu veröffentlichen. Gute Nachbarschaft ist ein wesentlicher Beitrag zur 

Lebensqualität und wir drücken die Daumen, dass es vor allem in diesem 

Hauseingang so bleibt 😊. 

 
 

Nachhaltigkeit in der WGO 
 

Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr facettenreich und oft wird es einem erst bewusst, was alles 
dazu gehört, wenn man die vielen kleinen Dinge anspricht, über welche wir uns Gedanken 
machen – sprich, wo wir daran arbeiten. 
 

Da wäre zunächst der Umgang mit den Heizmedien genannt, welcher mit der Klimadebatte und 
den aktuell angedachten gesetzlichen Änderungen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Doch das 
ist ein eigenes Thema, welches in den kommenden Jahren viel Kapital bei den Vermietern binden 
wird. 
 

Auch das Thema Heizung in der Zukunft ist ein sehr großer Baustein, welchen wir bereits aktiv 
angehen. So wird es bestimmt bald die erste Wärmepumpe in einem unserer Objekte geben, 
welche den Großteil der zum Heizen benötigten Energie aus der Umwelt bezieht. Das ist dann 
nachhaltig und somit zukunftsfähig. Doch auch auf die Kosten für die Mitglieder und Mieter achten 
wir dabei. 
 

Künftig wird es auch so sein, dass der Vorstand der WGO neben dem Geschäftsbericht auch 
einen gesonderten Nachhaltigkeitsbericht anfertigt und den Gremien vorstellt. Darin gehen wir 
auf alles ein, was zum Thema Nachhaltigkeit zu beachten ist – ja selbst das derzeit verwendete 
Briefpapier wird da diskutiert werden. Dies führt mit Sicherheit noch zu ganz vielen wichtigen und 
manchmal auch irrwitzigen Entscheidungen. So wurde beispielsweise ein bestehendes Objekt in 
Betonbauweise als sehr nachhaltig eingestuft (nicht durch uns, sondern durch die Wissenschaft), 
da es viel besser ist bereits bestehende Bausubstanz zu erhalten, statt Gebäude unter hohem 
technischen und materiellen Einsatz neu zu errichten. Wenn dann bereits Wärmedämmung an 
einem Objekt vorhanden ist (bei allen Gebäuden der WGO der Fall), dann sind diese Objekte 
sehr nachhaltig – deshalb haben die Objekte eine Zukunft. 
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Unsere Rechtsecke - Der Bundesgerichtshof (BGH) aktuell 
 

Erheblichkeit des zur außerordentlichen fristlosen Kündigung eines 
Wohnraummietverhältnisses wegen Zahlungsverzug berechtigenden 
Mietrückstands 
 

Im Dezember 2021 hatte der BGH die Fragestellung vorliegen, ob ein Mietrückstand in einem 
Wohnraummietverhältnis, der die für einen Monat geschuldete Miete übersteigt, als nicht mehr unerheblich 
anzusehen ist und den Vermieter zu einer außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigt. Im 
vorliegenden Fall blieb die Beklagte als Mieterin einer Wohnung einen Teil der Miete für den Januar 2018 
schuldig und entrichtete für den Februar 2018 gar keine Miete. Wegen dieser Rückstände erklärte die 
Vermieterin und Klägerin die fristlose und hilfsweise fristgerechte Kündigung des Mietvertrages. Später 
wurde der Mietrückstand von der Beklagten zwar ausgeglichen, diese hatte aber die Schonfristregelung 
des § 569 Abs. 3 Nr. 2 Satz 1 bereits vor weniger als zwei Jahren in Anspruch genommen (Heilung durch 
Zahlung nur 1x innerhalb von zwei Jahren möglich). Das Amtsgericht hat der erhobenen Räumungs- und 
Herausgabeklage stattgegeben, mit der Begründung, dass die Klägerin das Mietverhältnis gemäß der 
Bestimmungen der §§ 543 und 569 wirksam fristlos gekündigt hat, da die Beklagte im Zeitpunkt der 
Kündigung für zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Entrichtung eines der geschuldeten Miete für 
einen Monat übersteigenden – und damit nicht unerheblichen – Teils der Miete in Verzug gewesen sei. 
Die Beklagte legte gegen dieses Urteil Berufung ein, woraufhin das Landgericht das erstinstanzliche Urteil 
abgeändert hat und die Klage abgewiesen wurde. Zur Urteilsbegründung führte das Landgericht an, dass 
der Klägerin kein Räumungs- und Herausgabeanspruch zusteht, da das Mietverhältnis weder durch die 
fristlose noch fristgemäße Kündigung beendet worden ist. Der Kündigungsgrund nach § 543 sei nicht 
gegeben. Zwar übersteige der Mietrückstand insgesamt der Höhe nach den Betrag einer Monatsmiete, 
jedoch sei für den ersten der beiden Monate kein „nicht unerheblicher Teil der Miete“ erreicht. Nach 
Auffassung des Landgerichts handelt es sich erst um einen nicht unerheblichen Teil der Miete, wenn ein 
Betrag erreicht ist, der in etwa einer halben Monatsmiete entspricht. Auch die ordentliche Kündigung sieht 
das Landgericht als nicht wirksam an, da es durch die geringe Verzugsdauer im Zeitpunkt der 
Kündigungserklärung die Grenze zu einer „nicht unerheblichen Pflichtverletzung“ als nicht überschritten 
sieht. 
 

Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung durch den Bundesgerichtshof nicht stand. In seinem 
Urteil vom 08.12.2021 – VIII ZR 32/20 hat der BGH ausgeführt, dass entgegen der Auffassung des 
Berufungsgerichts das Mietverhältnis durch die fristlose Kündigung beendet wurde, weil zum Zeitpunkt 
der Kündigung ein wichtiger Grund im Sinne von § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. A Alt. 2 BGB vorgelegen 
hat. Ist der Mieter für zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung eines nicht unerheblichen 
Teils der Miete in Verzug, so liegt entsprechend vorgenannter Regelung ein wichtiger Grund vor. Bei 
Wohnraummietverhältnissen ist der rückständige Teil der Miete dann als nicht unerheblich anzusehen, 
wenn er die Miete für einen Monat übersteigt. Bereits das Amtsgericht als erste Instanz hat zutreffend 
festgestellt, dass sich die Beklagte mit den Mietzahlungen für die Monate Januar und Februar 2018 mit 
839,41 € in Verzug befand und dieser Betrag die Monatsmiete von 704 € übersteigt. Entgegen der 
Auffassung vom Landgericht ist allein die Gesamthöhe der beiden rückständigen Teilbeträge zu 
bestimmen. Dies ist dann wie hier, wenn sie die für einen Monat geschuldete Miete übersteigt, nicht mehr 
unerheblich. Eine Betrachtung der einzelnen Monate im Verhältnis der Monatsmiete sieht das Gesetz nicht 
vor und ist entbehrlich. Das hatte der BGH bereits in früheren Entscheidungen bekräftigt und hat auch 
seine Rechtsauffassung dahingehend nicht geändert. Entsprechend kann das Berufungsurteil vom 
Landgericht keinen Bestand haben und ist aufzuheben. Der Senat hat in der Sache selbst entschieden, 
weil weitere Feststellungen nicht zu treffen waren. Im Ergebnis führte das zur Zurückweisung der Berufung 
der Beklagten und zur Wiederherstellung des Urteils vom Amtsgericht. 
 

Fazit: Damit sich die Frage nicht erst stellt, ob eine fristlose Kündigung wirksam oder nicht wirksam ist, 
sollte man es nicht soweit kommen lassen und seine Miete pünktlich entrichten. Dazu eignet sich im 
Übrigen das Lastschriftverfahren hervorragend. Man muss sich über Zahltermine keine Sorgen mehr 
machen und behält trotzdem die volle Kontrolle über seine Zahlungen.  
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Was Sie noch wissen sollten! 

 
 
Höheres Kindergeld ab 2023 
 
Ab dem 01.01.2023 wurde das Kindergeld erhöht. Damit erhalten Eltern für 
jedes Kind 250 Euro pro Monat. Das entspricht einer Erhöhung um 31 Euro 
monatlich für das erste und zweite Kind und 25 Euro monatlich für das dritte 
Kind. In Summe sind das für eine Familie mit zwei Kindern 744 Euro im Jahr, 
die mehr zur Verfügung stehen und für eine Familie mit drei Kindern 1.044 
Euro. Wir finden - ein Schritt in die richtige Richtung. 

 
Elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung 
 
Für gesetzlich Versicherte übermittelt ab 2023 der Arzt die Krankmeldung direkt elektronisch an 
die Krankenkasse. Der Arbeitgeber wiederum kann die Krankmeldung bei der Krankenkasse 
abrufen. Damit entfällt auch die Vorlage des „gelben Scheins“ beim Arbeitgeber. In der 
Übergangszeit stellen manche Ärzte für den Versicherten noch eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für die eigenen Unterlagen aus. Was sich mit der 
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung jedoch nicht geändert hat, ist die Pflicht des 
Arbeitnehmers, dem Arbeitgeber unverzüglich die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche 
Dauer mitzuteilen. Die Neuregelung gilt vorerst nur für gesetzlich Versicherte und nicht für 
geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten und auch nicht bei allen privat versicherten 
Arbeitnehmern. Das wäre wahrscheinlich auch zu einfach mal was für alle Versicherten gleich zu 
regeln! 
 
Ermäßigte Umsatzsteuer in der Gastronomie 
 
Der verminderte Umsatzsteuersatz von sieben Prozent in der Gastronomie auf Speisen wird bis 
zum 31.12.2023 verlängert. Die Regelung wurde ursprünglich eingeführt, um die Auswirkungen 
der Corona-Krise auf die Gastronomie etwas abzufedern und war befristet bis zum 31.12.2022. 
Für Getränke gilt weiterhin der Steuersatz von 19 Prozent. Grundsätzlich sollte die Absenkung 
der Umsatzsteuer bewirken, dass die Preise für Speisen über diesen Zeitraum halbwegs konstant 
bleiben oder halt nur geringfügig steigen. Sollte dieser Vorteil wegfallen, werden Gastronomen 
weitere Preiserhöhungen nicht vermeiden können. Darum verstummen nicht die Rufe nach 
Beibehaltung des verminderten Umsatzsteuersatzes. 
 
Fragen zur unterjährigen Verbrauchsinformation – UVI 
 
Seit mehr als einem Jahr gibt es die unterjährige Verbrauchsinformation, die Sie 
von unserem Abrechnungsunternehmen – der ISTA – regelmäßig monatlich 
erhalten. In diesem Zusammenhang werden wir des Öfteren mit Fragen 
konfrontiert, die die in den Mitteilungen aufgeführten Verbrauchswerte betreffen. 
Wir als Vermieter sehen weder die Verbrauchsinformation noch können wir 
die in der Information aufgeführten Monatswerte einsehen oder gar 
vergleichen. Das kann einzig und allein das Abrechnungsunternehmen. 
Sollten Sie Fragen diesbezüglich haben, so kontaktieren Sie bitte die in der 
Information aufgeführte Hotline.  
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Gratulation den Jubilaren 
 

 
 

Der Vorstand, die Mitglieder des Aufsichtsrates 
und die Mitarbeiter der WGO gratulieren allen Jubilaren 

und wünschen beste Gesundheit und Wohlbefinden. 
 

        Januar Februar 
Frank Mühle   65 Jahre  Volker Mücke   55 Jahre 
Wilfried Schellhas   81 Jahre  Lucie Rentsch   84 Jahre 
Elisabeth Albrecht   82 Jahre  Helga Reichert   84 Jahre 
Jürgen Ludwig   85 Jahre  Helga Mietzke   86 Jahre 
Isolde Gerschner   87 Jahre  Peter Hübenthal   86 Jahre 
Erwin Zgodzaj   90 Jahre  Hans-Georg Kuhn   89 Jahre 
 
 

 März           April 
Frank Leppin   60 Jahre  Regina Mattje   60 Jahre 
Rolf Füßel    80 Jahre  Horst Schubarth   75 Jahre 
Karl-Heinz Arnhold  84 Jahre  Jutta Preißler   81 Jahre 
Karl-Heinz Kozok   87 Jahre  Helmut Schonert   86 Jahre 
Wilfried Heise   87 Jahre  Brigitte Hoffmann   89 Jahre 
Eduard Kieselbach  93 Jahre   
 
 

Mai              Juni 
Eberhard Blug   81 Jahre  Michael Mochner   60 Jahre 
Erika Neitsch   83 Jahre  Wilfriede Herrmann   82 Jahre 
Rosemarie Jackisch  84 Jahre  Klaus Schmidtchen   82 Jahre 
Renate Fichtmüller  84 Jahre 
Wilfried Egel   85 Jahre 
Dr. Roland Graubner  87 Jahre 
Günter Beeck   91 Jahre 
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